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(….) 

12 Zu § 11 (Erlaubnis für das Züchten und das Halten von Tieren sowie den Handel mit 
Tieren) 

12.2.1.5 Gewerbsmäßig im Sinne der Nummer 3 handelt, wer die genannten Tätigkeiten 
selbständig, planmäßig, fortgesetzt und mit der Absicht der Gewinnerzielung ausübt. 

 

12.2.1.5.1 Die Voraussetzungen für ein gewerbsmäßiges Züchten sind in der Regel erfüllt, 
wenn eine Haltungseinheit folgenden Umfang oder folgende Absatzmengen erreicht: 

– Hunde: 3 oder mehr fortpflanzungsfähige Hündinnen oder 3 oder mehr Würfe pro Jahr, 

(…) 

(…) 

Als Haltungseinheit gelten alle Tiere eines Halters, auch wenn diese in unterschiedlichen 
Einrichtungen gehalten werden, aber auch die Haltung von Tieren mehrerer Halter, wenn 
Räumlichkeiten, Ausläufe und ähnliches gemeinsam genutzt werden. 

 


